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Der Grünen-Chef Robert Habeck hat jüngst dafür plädiert, eine 

existenzsichernde und sanktionsfreie „Garantiesicherung“ einzu-

führen: Zahlungen an Langzeitarbeitslose sollen in diesem Mo-

dell bedingungslos erfolgen, wenngleich sie auch weiterhin be-

darfsgeprüft blieben. Dies wäre ein konsequenter Bruch mit dem 

bislang geltenden normativen Prinzip, das hinter dem Grundsatz 

des „Forderns“ im Sozialgesetzbuch steckt. Es wäre letztlich der 

Einstieg in die Utopie eines bedingungslosen Grundeinkom-

mens für alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands.

Ob die derzeitige Praxis, mit Hilfe von Sanktionen das Arbeits-

losengeld II zu kürzen, insbesondere bei jungen Erwachsenen 

überhaupt verfassungskonform ist, wird derzeit vom Bundes-

verfassungsgericht geprüft. So ist nicht auszuschließen, dass 

die Vorschläge von Robert Habeck, bedürftigen Menschen in 

Deutschland eine bedingungslose finanzielle Garantiesicherung 

zu gewähren, eher im Einklang mit unserer Verfassung stehen, 

als die seit 2005 geltenden Regelungen. Der Grünen-Chef regt 

ein sehr grundsätzliches Nachdenken über unser Verständnis 

von sozialstaatlicher Sicherung an. Sollen wirklich die Vermitt-

lung in eine Erwerbsarbeit, auch wenn sie noch so prekär ist und 

innerlich verweigert wird, oder die Teilnahme an einer Fort-

bildung, die als unpassend und nicht sachgemäß empfunden 

wird, die Bedingung dafür sein, weiterhin ein sozio-kulturelles 

Existenzminimum zu beziehen? Neben der ausstehenden nor-

mativen Klärung durch das Verfassungsgericht bedarf es aber 

einer breiten Debatte über die gesamtgesellschaftlichen Folgen 

einer Garantiesicherung. Welche Konsequenzen hätte die 

Reform? Die Frage stellt sich nicht nur für die Hilfsbedürftigen, 

sondern auch für alle NiedriglohnempfängerInnen, für die dann 

vermutlich ansteigenden Zahl der sogenannten „Aufstocker“, 

sowie für die große Gruppe der SteuerzahlerInnen, die ja dann 

das „Nichtstun“ der Betroffenen zu finanzieren hätten.

In Finnland endet zum Jahresende ein zweijähriges Feldexperi-

ment, in dem 2 000 zufällig ausgewählte Arbeitslose die Grund-

sicherungsleistungen bezogen. Sie erhielten zwei Jahre lang 

bedingungslos ein Grundeinkommen von 560 Euro, welches 

dem Vorschlag von Robert Habeck eines existenzsichernden 

Garantieeinkommens sehr ähnlich ist. Ab Januar 2019 wird das 

Experiment mit Hilfe von Interviews wissenschaftlich ausgewer-

tet sowie die Frage geklärt, wie viele der Menschen zwischen-

zeitlich gearbeitet haben und ob dies mehr oder weniger waren 

als in der Kontrollgruppe.

Für Deutschland hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundes-

tags bereits vor zwei Jahren eine Ausarbeitung erstellt, in der 

die rechtlichen Voraussetzungen sowohl für bundesweite als 

auch regional begrenzte Pilotprojekte zum Grundeinkommen 

geprüft wurden. Mit dem Ergebnis, dass solche Feldversuche 

als verfassungsrechtlich zulässig erachtet wurden. Und die 

empirische Sozialforschung verfügt mittlerweile über einen 

ausgereiften methodischen Instrumentenkasten, mit dem der 

Grad der Zielerreichung eines oder mehrerer Experimente im 

Hinblick auf „grundsätzliche Sozialstaatsreformen“ empirisch 

und faktenbasiert ergründet werden können. Wir müssten 

nicht mehr allein Simulationsrechnungen Glauben schenken. 

Es wäre eine Politik auf der Höhe der Zeit, wissenschaftlich 

überprüfbare Experimentierfreude („im Feld“) zu wagen. Künftige 

Regierungskoalitionen müssten sich so bei der Verabschiedung 

von Sozialstaatsreformen weniger auf Vermutungen verlassen 

und könnten im Lichte empirischer Befunde Gesetze beschlie-

ßen. Auf diese Weise könnte auch die gesamte Bevölkerung 

besser über die Folgen von grundlegenden Reformmaßnahmen 

informiert und am Reformprozess beteiligt werden.

Prof. Dr. Jürgen Schupp, Vize-Direktor der Infrastruktur

einrichtung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) am 

DIW Berlin.  
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